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Formblatt 4 
  
Pseudonymisierungscode (wird von der Festsetzungsstelle vergeben) 

 

  
I.  Bescheinigung der Therapeutin oder des Therapeuten (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

  
1. Welche Krankheit wird durch die Psychotherapie behandelt? 

 Angabe der Diagnose: ______________ 

  
2. Liegt zusätzlich eine geistige Behinderung mit einer Diagnose nach F70-

F79 (ICD-10-GM) vor? 
 □ Nein 
 □ Ja; Angabe der Diagnose ______________ 
  

3. Welcher Art ist die Psychotherapie? 
 □ Kurzzeittherapie 
 □ Langzeittherapie  
  □ Erstantrag 
  □ Verlängerung oder Folgebehandlung 
  
 □ Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 
 □ Analytische Psychotherapie 
 □ Verhaltenstherapie 
 □ Systemische Therapie 
  
 □ für Erwachsene □ für Kinder und Jugendliche 
  

4. Wurde bereits früher eine Psychotherapie durchgeführt? 
 □ Nein 
 □ Ja; von_______ bis _______ mit folgender Anzahl an Sitzungen _______ 

  
5. Welche Anwendungsform ist geplant und mit wie vielen Sitzungen ist zu 

rechnen? 
 □ ausschließlich Einzelbehandlung mit _________ Einzelsitzungen  
 □ ausschließlich Gruppenbehandlung mit _________ Gruppensitzungen 
 □ Kombinationsbehandlung mit  
 □ überwiegend Einzelbehandlung 

 mit _________ Einzelsitzungen und _________ Gruppensitzungen 
 □ überwiegend Gruppenbehandlung  

 mit _________ Einzelsitzungen und _________ Gruppensitzungen 
 □ die Kombinationsbehandlung wird durch zwei Therapeuten durchgeführt 

 (In diesen Fällen muss jeweils jede Therapeutin/jeder Therapeut dieses  
 Formblatt ausfüllen.) 
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6. Werden Bezugspersonen in die Sitzungen einbezogen? 

 □ Nein 
 □ Ja; Anzahl der Sitzungen _______ 
  

7. Gebührenziffer(n) und Gebührenhöhe? 
 Gebührenziffer(n): _______________ 
 Gebührenhöhe je Sitzung: _______________    
  

II. Fachkundenachweis für die beantragte Psychotherapie (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 
 1. Ärztinnen und Ärzte 
 □ Fachärztin/Facharzt für Psychotherapeutische Medizin oder Psychosomatische  

 Medizin und Psychotherapie 
 □ Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie 
 □ Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 
  

□ Ärztin/Arzt mit folgender Zusatzbezeichnung: 
□ Psychotherapie  
  verliehen: □ vor dem 1. April 1984 
  □ nach dem 1. April 1984 
□ Psychotherapie – fachgebunden – 
□ Psychoanalyse 

  
□ Schwerpunkt tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 

 □ Schwerpunkt Verhaltenstherapie 
 □ Weiterbildung auf dem Gebiet der Systemischen Therapie 
  

Eine Berechtigung zur Behandlung  
□ in Gruppen 
□ von Kindern und Jugendlichen 
liegt vor. 

  
 2. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oder Psychologische 

Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten oder Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten 

 □ Psychotherapeutin/Psychotherapeut 
 □ Psychologische Psychotherapeutin/Psychologischer Psychotherapeut  
 □ Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin/Kinder- und Jugendlichen- 

 psychotherapeut 
 mit Weiterbildung beziehungsweise vertiefter Ausbildung für folgendes anerkanntes 

Behandlungsverfahren 
 □ Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 
 □ Analytische Psychotherapie 
 □ Verhaltenstherapie 
 □ Systemische Therapie 
 bei □ Erwachsenen,  bei □ Kindern und Jugendlichen,  in □ Gruppen. 
Ort, Datum 
 
 
 

Stempel und Unterschrift der Therapeutin/des Therapeuten 
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Formblatt 8.1 
 

Name und Anschrift der Gutachterin/des Gutachters 
 
 
 

Datum 

  
Anschrift der Festsetzungsstelle Ausfertigung für die Festsetzungsstelle 
  
  
  
  
 Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen 
Psychotherapie-Gutachten für 
Pseudonymisierungscode: 
 
 
 

 

  
Therapieform:  
□ Tiefenpsychologisch 

fundierte Psychothe-
rapie 

□ Analytische Psycho-
therapie 

□ Verhaltenstherapie □ Systemische Thera-
pie 

    
Wie viele Sitzungen sollen als notwendig zugesagt werden? 
 bei ausschließlicher bei Kombinationsbehandlung mit überwiegend 
 Einzel- 

behandlung 
Gruppen- 

behandlung 
Einzel- 

behandlung 
Gruppen- 

behandlung 
Für die Patien-
tin/den Patienten 

    

Für die beglei-
tende Psycho-
therapie der Be-
zugspersonen 

    

Begründung der Gutachterin/des Gutachters nur für die Therapeutin/den Therapeuten: 
 
 
 
 
Kurzbegründung der Gutachterin/des Gutachters bei Fehlen der medizinischen Notwendigkeit 
der vorgesehenen Psychotherapie und/oder fehlender Behandlerqualifikation: 
□ Es werden Störungen beschrieben, die nicht den in § 17 e Abs. 1 BVO genannten Indikationen  
 zuzuordnen sind. 
□  Das Störungsmodell beziehungsweise die aktuell wirksame Psychodynamik der psychischen  
 Erkrankung gemäß eines der in den §§ 19 bis 20 a BVO genannten Psychotherapieverfahren ist 
 nicht hinreichend erkennbar. 
□ Das vorgesehene Psychotherapieverfahren beziehungsweise der methodische Ansatz lässt einen  
 Behandlungserfolg nicht oder nicht in ausreichendem Maß erwarten oder gehört zu den Verfahren, 
 deren Aufwendungen nach Abschnitt 1 der Anlage 2 zu den §§ 17 bis 20 a BVO nicht beihilfefähig 
 sind. 
□ Die Voraussetzungen bei der Patientin/dem Patienten oder ihre/seine Lebensumstände lassen für 
 das beantragte Psychotherapieverfahren einen Behandlungserfolg nicht oder nicht ausreichend 
 erwarten. 
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□ Die in der Anlage 2 zu den §§ 17 bis 20 a BVO genannten Anforderungen für die Durchführung der 
 jeweiligen Behandlung werden von der Therapeutin/dem Therapeuten nicht erfüllt. 
ggf. Erläuterung 
 
 
Ort, Datum, Stempel und Unterschrift der Gutachterin/des Gutachters 
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Formblatt 8.2 
 

Name und Anschrift der Gutachterin/des Gutachters 
 
 
 

Datum 

  
Anschrift Festsetzungsstelle Ausfertigung für die Therapeutin/den Thera-

peuten 
Diese Ausfertigung ist im verschlossenen Umschlag, deutlich als 
vertrauliche Gutachtersache gekennzeichnet, an die Festsetzungs-
stelle zur Weiterleitung an die Therapeutin/den Therapeuten zu 
übersenden. 

 
 
 

  
 Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen 
Psychotherapie-Gutachten für 
Pseudonymisierungscode: 
 
 
 

 

  
Therapieform:  
□ Tiefenpsychologisch 

fundierte Psychothe-
rapie 

□ Analytische Psycho-
therapie 

□ Verhaltenstherapie □ Systemische Thera-
pie 

    
Wie viele Sitzungen sollen als notwendig zugesagt werden? 
 bei ausschließlicher bei Kombinationsbehandlung mit überwiegend 
 Einzel- 

behandlung 
Gruppen- 

behandlung 
Einzel- 

behandlung 
Gruppen- 

behandlung 
Für die Patien-
tin/den Patienten 

    

Für die beglei-
tende Psycho-
therapie der Be-
zugspersonen 

    

Begründung der Gutachterin/des Gutachters nur für die Therapeutin/den Therapeuten: 
 
 
 
 
Kurzbegründung der Gutachterin/des Gutachters bei Fehlen der medizinischen Notwendigkeit 
der vorgesehenen Psychotherapie und/oder fehlender Behandlerqualifikation: 
□ Es werden Störungen beschrieben, die nicht den in § 17 e Abs. 1 BVO genannten Indikationen  
 zuzuordnen sind. 
□  Das Störungsmodell beziehungsweise die aktuell wirksame Psychodynamik der psychischen  
 Erkrankung gemäß eines der in den §§ 19 bis 20 a BVO genannten Psychotherapieverfahren ist 
 nicht hinreichend erkennbar. 
□ Das vorgesehene Psychotherapieverfahren beziehungsweise der methodische Ansatz lässt einen  
 Behandlungserfolg nicht oder nicht in ausreichendem Maß erwarten oder gehört zu den Verfahren, 
 deren Aufwendungen nach Abschnitt 1 der Anlage 2 zu den §§ 17 bis 20 a BVO nicht beihilfefähig 
 sind. 
□ Die Voraussetzungen bei der Patientin/dem Patienten oder ihre/seine Lebensumstände lassen für 
 das beantragte Psychotherapieverfahren einen Behandlungserfolg nicht oder nicht ausreichend 
 erwarten. 
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□ Die in der Anlage 2 zu den §§ 17 bis 20 a BVO genannten Anforderungen für die Durchführung der 
 jeweiligen Behandlung werden von der Therapeutin/dem Therapeuten nicht erfüllt. 
ggf. Erläuterung 
 
 
Ort, Datum, Stempel und Unterschrift der Gutachterin/des Gutachters 
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Formblatt 8.3 
 

Name und Anschrift der Gutachterin/des Gutachters 
 
 
 

Datum 

  
Anschrift Festsetzungsstelle Ausfertigung für die Gutachterin/den Gutach-

ter 
  
  
  
 Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen 
Psychotherapie-Gutachten für 
Pseudonymisierungscode: 
 
 
 

 

  
Therapieform:  
□ Tiefenpsychologisch 

fundierte Psychothe-
rapie 

□ Analytische Psycho-
therapie 

□ Verhaltenstherapie □ Systemische Thera-
pie 

    
Wie viele Sitzungen sollen als notwendig zugesagt werden? 
 bei ausschließlicher bei Kombinationsbehandlung mit überwiegend 
 Einzel- 

behandlung 
Gruppen- 

behandlung 
Einzel- 

behandlung 
Gruppen- 

behandlung 
Für die Patien-
tin/den Patienten 

    

Für die beglei-
tende Psycho-
therapie der Be-
zugspersonen 

    

Begründung der Gutachterin/des Gutachters nur für die Therapeutin/den Therapeuten: 
 
 
 
 
Kurzbegründung der Gutachterin/des Gutachters bei Fehlen der medizinischen Notwendigkeit 
der vorgesehenen Psychotherapie und/oder fehlender Behandlerqualifikation: 
□ Es werden Störungen beschrieben, die nicht den in § 17 e Abs. 1 BVO genannten Indikationen  
 zuzuordnen sind. 
□  Das Störungsmodell beziehungsweise die aktuell wirksame Psychodynamik der psychischen  
 Erkrankung gemäß eines der in den §§ 19 bis 20 a BVO genannten Psychotherapieverfahren ist 
 nicht hinreichend erkennbar. 
□ Das vorgesehene Psychotherapieverfahren beziehungsweise der methodische Ansatz lässt einen  
 Behandlungserfolg nicht oder nicht in ausreichendem Maß erwarten oder gehört zu den Verfahren, 
 deren Aufwendungen nach Abschnitt 1 der Anlage 2 zu den §§ 17 bis 20 a BVO nicht beihilfefähig 
 sind. 
□ Die Voraussetzungen bei der Patientin/dem Patienten oder ihre/seine Lebensumstände lassen für 
 das beantragte Psychotherapieverfahren einen Behandlungserfolg nicht oder nicht ausreichend 
 erwarten. 
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□ Die in der Anlage 2 zu den §§ 17 bis 20 a BVO genannten Anforderungen für die Durchführung der 
 jeweiligen Behandlung werden von der Therapeutin/dem Therapeuten nicht erfüllt. 
ggf. Erläuterung 
 
 
Ort, Datum, Stempel und Unterschrift der Gutachterin/des Gutachters 
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